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DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Grünflächen und Umweltschutz 

 
 
 

 
 
 
 
 
Betrifft 
 

Sanierung Spielplatz Engelenschanze 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

12.05.2015 Bezirksvertretung Münster-Mitte Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der Spielplatz Engelenschanze wird nach dem Entwurf des Amtes für Grünflächen und Umwelt-
schutz (Plan K297/2) erneuert. 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kosten für die Spielplatzsanierung betragen 26.000 €. 
 
Die Folgekosten entsprechen den bisherigen Unterhaltungskosten. 

 

Teilfinanzplan 

 

 
Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkungen 

 

Produktgruppe 130
1 

Grün- und Freiflächen    

Investitionsmaßnah-
me 

513
0 

Erneuerung Spielplatz Enge-
lenschanze 

2015   

Auszahlungen   2015 26.000  

Summe aller Auszahlungen/Saldo  26.000  

 
Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan 2015 in der o.g. Pro-
duktgruppe veranschlagt. 
 
 
 
 

 

Vorlagen-Nr.: 

  
V/0254/2015 

Auskunft erteilt: 

Herr Hoffmann 
Ruf: 

492-6732 

E-Mail: 

HoffmannJoerg@stadt-muenster.de  
Datum: 

08.04.2015 

Öffentliche Beschlussvorlage 
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Begründung: 
 
Der synthetische Fallschutzbelag auf dem Spielplatz Engelenschanze wird porös, bildet Risse und 
löst sich an den Seiten, so dass der Kunststoff seine Funktion als Fallschutz nicht mehr erfüllt. 
Aufgrund der vandalismusgefährdeten Lage und starken Nutzung des Spielplatzes wird bei der 
Sanierung wieder ein Fallschutzbelag aus Kunststoff eingebaut. Außerdem sind dadurch alle 
Spielgeräte auf dem Spielplatz barrierefrei erreichbar. 
 
Zudem muss das Tanzglockenspiel (Neupreis einschl. Montage ca. 30.000,- €) zur Generalüberho-
lung beim Hersteller eingesandt werden. Unter Berücksichtigung des Nutzungszeitraumes von 
über zehn Jahren und des Anschaffungspreises ist die Generalüberholung mit einem Kostenan-
satz von ca. 5.000 € eine kostengünstige Alternative zum Austausch dieses Spielangebotes. 
 
Da das Spielangebot nicht verändert wird, musste keine Kinderbeteiligung für den Spielplatz statt-
finden. 
 
Die Baumaßnahme wird mit weiteren Maßnahmen, bei denen synthetische Fallschutzbeläge ver-
wendet werden, gebündelt. Die Ausführung der Sanierung wird daher im 3. Quartal 2015 erfolgen. 
 
 
i.V. 
 
gez. 
Thomas Paal 
Stadtrat 
 
Anlagen: 
Plan K 297/2 
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